
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/10/27 3Ob713/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1954

Norm

AÖSp §57 Z2

Rechtssatz

Die Lagerung der Ware im Freien befreit den Spediteur nicht von jeder Haftung, sondern nur von der Haftung für

solche Schäden, die durch die Aufbewahrung im Freien entstehen, also Rost, Feuchtigkeitsschäden und dergleichen.

Entscheidungstexte

3 Ob 713/54

Entscheidungstext OGH 27.10.1954 3 Ob 713/54

Veröff: SZ 27/272 = EvBl 1954/447 S 652
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 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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